WIE MAN ALS ALLEINERZIEHERIN ÜBER DIE RUNDEN KOMMT

Wenn man finanzielle Probleme als Alleinerzieherin und ein  Kind mit AD/HS hat gilt folgendes: 

A. ALIMENTE und außergewöhnlicher BEDARF des KINDES 

Wenn das Kind nach der Scheidung bei der Mutter lebt, kann der Vater je nach Einkommenssituation auch für "außergewöhnliche Ausgaben" herangezogen werden. D.h. also im Klartext, dass man für Therapien-Selbstbehalt, Nachhilfe, Schikurs, Schulgeld etc. vom Ehemann zusätzlich zu den monatlich fix ausgemachten Alimenten versuchen sollte, Geld zu bekommen. Das kann man entweder gütlich oder durch einen Antrag beim Pflegschaftsgericht. Der Vater des Kindes kann dann andererseits diese Ausgaben steuerlich absetzen. 

D.h. also dass der Vater (falls er das neben den Alimenten noch finanziell leisten kann) auch für erhöhte Ausgaben des Kindes herangezogen werden kann. Das könnte schon während der Scheidungsverhandlung ausgemacht werden oder auch später als Vereinbarung zwischen der Mutter und dem Vater, oder beim Pflegschaftsgericht beantragt werden (oder beim Jugendamt - falls die Einhebungskurator sind. Allerdings wenn man einen Unterhaltsvorschuss kriegt, wahrscheinlich nicht). 

B. FINANZAMT - steuerliche GELTENDMACHUNG 

Derjenige, der Therapiekosten übernimmt, die NICHT von der Krankenkasse bezahlt werden (es werden so im Schnitt 20-25% der Psychotherapiekosten, etwa 50 % der Ergotherapiekosten durch die Krankenkasse übernommen), verbleibt also ein übers Jahr gerechneter ziemlicher Selbstbehalt für die Mutter oder den Vater, das kann das man auch steuerlich absetzen (wenn er über den Sockelbetrag von 8-12% je nach Einkommen reicht). Das bedeutet also alle Arzt-, Rezeptgebühren, Medikamente, Therapierechnungen etc. in einer Mappe sammeln und einmal im Jahr - Formular vom Finanzamt holen, "Arbeitnehmer-Veranlagung" – einreichen - "außergewöhnliche Belastung durch Krankheit".

Kosten durch Arztbesuche, Therapie (Ergotherapie, Psychotherapie...an Therapien werden nur anerkannte Therapien (also nicht irgendwelche Alternative) berücksichtigt), Medikamente, Rezeptgebühr, ggf. Kuraufenthalt der Mutter abzüglich Übernahme der Kosten durch Krankenkasse, bei dem Formular den letzten Absatz NICHT (Berücksichtigung bei Lohnsteuer) ankreuzen, denn sonst kann es im nächsten Jahr zu einer Nachforderung durch das Finanzamt kommen, wenn man nicht gleich hohe außergewöhnliche Belastungen hat. Hierbei genügt es, wenn die erhöhten Ausgaben durch eine ärztliche Diagnose bzw. Verordnung nachgewiesen sind. Es ist z.B. nicht notwendig, dass ein Grad der Behinderung von irgendwem festgestellt wird,  es können natürlich auch die Kosten der anderen Familienmitglieder (z.B. 14 Tage Kur für die Mutter, Arztkosten für Geschwister, Medikamente etc) in dieser Position geltend gemacht werden (also einen Überblick der Gesamtkosten schreiben, aufgeteilt nach Arzt-, Therapie und Medikamente), denn je höher die Ausgaben, desto mehr Berücksichtigung. Der Steuerausgleich wird vom Finanzamt aufs Konto überwiesen. 

C. ERH FAM BEIHILFE: Formular "Antrag auf erhöhte Familienbeihilfe" beim Finanzamt holen. Der Grad der Behinderung (muss über 50% sein) wird seit 1.1.2003 vom Bundessozialamt festgelegt, ärztliche und psychologische Befunde mitnehmen. Ob sich diese ganze Prozedur auszahlt, wissen wir nicht, denn die erhöhte Familienbeihilfe macht nicht sehr viel aus. 

Familienbeihilfe ist jetzt Sache des Finanzamtes (vermutlich in allen Bundesländern).

 

Der Amtsarzt bzw. Universitätsklinik ist NICHT MEHR für die erhöhte Familienbeihilfe bei schwer beeinträchtigten AD/HS-Kindern zuständig, sondern ausschließlich ein ärztlicher Sachverständiger des Bundessozialamtes.


  1.       Antragstellung beim Finanzamt  

  2.       Vom Bundessozialamt bekommt man eine Vorladung. Befunde und ärztliche bzw. 

            psychologische Unterlagen mitnehmen.

 

Man braucht keine Angst zu haben, (denn man kann es ohnehin nicht beeinflussen) und man soll auch schauen, dass man einen schriftlichen Befund von dem behandelnden Kinderarzt bekommt, wo eben auch Therapien angeführt sind und dann geht das zu dem Arzt, der die % Sätze einfügen soll. ("Der Patient XY .. geb. .... an ADHS leidet, was in seinem Fall mehr als.....% (erst ab 50% gibt es erh. Familienbeihilfe) Behinderung betrifft. Er wird gefördert durch .... Therapie und ..... und ...... die Zuerkennung der erhöhten Familienbeihilfe ist dadurch gerechtfertigt." 

So oder so ähnlich ist wahrscheinlich günstig, wenn der Arzt das schreibt. Damit hat man einen Befund in der Hand, das man auf alle Fälle kopieren soll!)
 

Je genauer der behandelnde Arzt das schreiben kann, desto besser ist es, denn der begutachtende Arzt kann sich dann auf das Gutachten/auf den Arztbrief stützen. Man darf allerdings die erhöhte Familienbeihilfe (die ja gar nicht um so viel mehr ist als die normale) nicht als Einkommen nehmen, sondern das ist eben als Unterstützung für das Kind, für erhöhte Ausgaben, für Therapien etc. gedacht. Daher muss man die Einkommenssituation (die oft sehr schwierig ist) von der Möglichkeit einer erhöhten Familienbeihilfe trennen. 
 

Prinzipiell ist der Vater des Kindes in erster Linie für sein Kind finanziell verantwortlich, wenn er es nicht schafft, dann in  2. Linie die Mutter und dann in 3. Linie die väterlichen Großeltern (bei ehelichen Kindern) bzw. die mütterlichen Großeltern (bei unehelichen Kindern). Auch für Sonderausgaben, Therapien etc. kann der Vater herangezogen werden (auf Antrag). Sollten all diese Menschen kein Geld haben, gibt es die Möglichkeit über das Sozialamt eine finanzielle Unterstützung zu bekommen, wenn das Einkommen der Mutter so gering ist, dass sie unter dem Lebensbedarf liegt bzw. über die Behindertenhilfe (wenn das Kind einen Status der Behinderung erhält, das ist wieder eine eigene Kommission und hat nichts mit der vom Bundessozialamt zu tun) da kann sie ggf. Unterstützungen (bzw. Zuzahlungen zu Therapien) bekommen (nur ist das Ländersache und von Fall zu Fall individuell unterschiedlich).
 

In unserem Forum (www.adapt.at )ist ein sehr ähnlich klingendes Posting (Sommer 2003). Tatsächlich ist es ein umfassendes Problem der alleinerziehenden Mutter, wovon die erhöhte Familienbeihilfe nur ein Teil ist.

Dr. Renate Grimmlinger, August 2003
 

